
und die Ausfuhr von Arbeitskräften mißbrauchen und aus
nutzen; 

6. legt den Mitgliedstaaten nahe, die UnteIzeichnung und 
RalifilcatiQl1 der Konvention zur Unterbindung des Menschen
handels und der Ausnutzung der Prostitution anderer", des 
Übereinkommens betteffend die Sklaverei in seiner gelinderten 
Fassung'" und aller anderen einschlägigen internationalen 
ÜbereiDktinfte beziehungsweise den Beitritt zu diesen zu 
erwägen; 

7. bl#et die betreffenden Regierungen und die zuständi
gen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um der Öffentlichkeit 
dieses Problem verstiirkt bewußt zu machen; 

8. lenkt die Arifmerksamkelt der Sonderberichterstatterin 
der Meoscheorechmkommission flIr Gewalt gegen Fraoeo und 
der von der Unterktoomission flIr die Verhatoog von Dis
kriminierung und den Schutz von Minderheiten eingesetzten 
Arbeitsgruppe flIr die modernen Formen der Sklaverei auf das 
Problem des Frauen- und Mädchenhandels; 

9. bittet den Weltgipfel flIr soziale Entwicklung, die 
Vierte Weltfraoeokoofereoz: Maßnahmen flIr Gleichberechti
gung, Bntwick100g und Frieden und den Neunten Koogreß der 
Vereinten Nationen flIr Verbrecheosverhütoog und die 
Behandlung Straffiilliger, zu erwägen, die Frage des Fraoeo
und Mädchenhandels in ihre jeweiligen Aktionsprogramme 
aufzunehmen; 

10. e1IIJ?fiehlt. daß das Problem desFraoeo- und Mädchen
handels im Znsmnmeohang mit der Anwendoog aller ein
schlägigen internationalen ÜbereiokiInfte berilcksichtigt 
werden sollte und daß erforderlicheofaJls Maßna1mteo zur 
Stlirkuog dieser Übereinldlnfte geprüft werden sollten, ohne 
daß dndorch ihre rechtliche Aotorltät und Integrität unleI'
graben wird; 

11. ersucht den Genera!sekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fIInfzigsten Thgoog unter dem Punkt "Förderung der 
Frau" einen vorläofigen Bericht aber die Durchfllhrung dieser 
Resolution vorzulegen. 

94. PlenßniIvmg 
23. Devnn/Jer 1994 

49/167. Verb tUDg der SItuatIon der Frauen Im Sekreta-
riat 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Artikel 1 und 101 der Charta der 
Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinweis auf Artikel 8 der Charta, der bestimmt, 
daß die Vereinten Nationen die Gleichberechtigung von 
Mäonero und Frauen hinsichtlich der Anwartschaft auf alle 
Stellen in ihren Haupt- und Nebeoorganen nicht einscbrllokeo, 

ferner unter Hinweis auf die entsprechenden Ziffern der 
Zokunftsstrategen von Nairobi zur Förderung der Frau"', 
insbesondere die Ziffern 79, 315, 356 und 358, 

" Resolution 317 (IV). AnIago. 
,. V_ NIIIlonen, Treoty Serle3. Vol. 212, Nr.2861. 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen und 
BeschlUsse der Generalversamm1ung, des Wirtschafts.. und 
Sozialrals und anderer Organe, die sich seit der Verabschie
dung der Versammlungsresolution 2715 (XXV) vom 15. De
zember 1970, in der die Frage der Beschäftigung der Frauen 
im Höheren Dienst zum ersten Mal behoodelt worde, weiter 
mit dieser Frage befaßt haben, 

besorgt darilber, daß die Fraoen im Sekretariat, insbes0nde
re in den höheren Leitoogsebeoen, nach wie vor stark unterre
präsentiert sind, 

in der Ober:.eugung, daß die Verbesserung der Situntion 
der Fraoen im Sekretariat die Wirksamkeit und Glaubwilrdig
keit der Vereinten Nationen wesentlich erhöhen könnte, so 
auch ihre FiIhrongsrolle bei der Verhesserung der Situntion der 
Frauen in der ganzen Welt und bei der Förderung der vollen 
Teilhobe der Fraoeo an allen Aspekten der Entscheidungs
findung, 

erinnernd an das in ihren Resolutionen 4511ZS vom 
14. Dezember 1990 und 451239 C vom 21. Dezember 1990 
gesetzte und in ihren Resolutionen 46/100 vom 16. Dezember 
1991, 47/93 vom 16. Dezember 1992 und 48/106 vom 
20. Dezember 1993 bekrl!ftigte Ziel, bis 1995 einen Frauen
aoteil von insgesmnt 35 Prozent an den der gengtapbischen 
Verteilung unterliegenden Stellen zu erreichen, 

mit Besorgnis feststellend, daß die derzeitige Steigeroogs
rate bei der Ernennung von Fraoen möglicherweise nicht 
ausreicht, om bis 1995 das Ziel eines 35prozentigen Frauen
anteils an den der gengraphischen Verteilung unterliegenden 
Stellen zu erreichen, 

unter Hinweis auf das in ihrer Resolutioo 451239 C gesetzte 
und in ihren Resolutionen 461100, 47/93 und 48/106 bekrl!ftig
te Ziel, bis 1995 einen Fraoeoanteil von ZS Prozent an den 
Dieos1pOSteD der Besoldungsgruppe 0-1 und darIlber zu 
erreichen, 

mit EnttIJusehung feststeUend, daß der Frauenaoteil an den 
Dienstposten der Besoldongsgruppe 0-1 und dariIber nach wie 
vor unannehmbar niedrig ist und weit unter dem ZS-Prozeot
ZielJiegt, 

Ken:ntnis nehmend von den Anstrengungen, die der 
Geoeralsekretlir und der Bereich Personalweseo und -manage
ment im vergangenen Jabt unternommen haben, om die von 
der GeoeraIversammlung gesetzten Ziele zur Verbesserung der 
S~onderFraoenim~~indieGesmn~flIr 
die Vorwaltoog der Homanressourcen der Organisation zu 
integrieren, sowie davon Kenntnis nehmend, daß ein solches 
omfassendes Konzept der Verbesserong der Simation der 
Frauen im Sekretariat flIrderlich sein wird, 

in Anerkell1lung dessen, wie wichtig es ist, allen Bedien
steten Chancengleichheit in der Beschäftigung zu gewlilJr.. 
leisten, 

s/eh dessen bewllßt, daß eine omfassende Politik zur 
Verhatoog sexoe1ler Bellistigong ein in1egrierender Bestandteil 
der Persona1polltik sein sollte, 

dem Generalsekretllr ihre Anerkennung aussprechend flIr 
die von ihm erlassene Verwaltongsvorscbrift betreffend Ver
fahren zur Behandlung von FiUlen sexoaJler Belllstigong"', 

.. 1rr/AJ1379. 
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eingedenk dessen, daß ein sichtbares Engagement des 9. ersucht den Generalsekretllr fJ14IJenlem, die Leitstelle 
Generalsekretllrs flIr die Erreichung der von der Generalver- flIr Frauenfragen im Sekretariat im Rahmen der vorhandenen 
sammlung gesetzten Zie1e unerllißlich ist, Mittel in die Lage zu versetzen, die Fortschritte bei der 

UmsetZ!mg des strategischen P1ans wirksam zu überwachen 
1. begrqpt den Bericht des Generalsekretllrs1

; oder zu erleichtern; 

2. nimmt Kennmis von dem in Abschnitt W des Berichts 
entbaltenen strategischen Aktionsplan zur Verbesserung der 
Situation der Frauen im Sekretariat (1995-2000) sowie von den 
vom Generalsekretllr vmgeschIagenen Gesamt- und Ein
zelzielen des strategischen Plans; 

3. fordert den Generalsekretär nacluJriJcldlch at.if, den 
strategischen Plan voll durcbzufllhren, und weist dabei darauf 
hin, daß sein sichtbares Engagement flIr die Erreichung der 
von der Generalversammlung gesetzten Ziele und der in dem 
strategischen Plan entbaltenen Gesamt- und EinzelzieIe 
unerlJißlich ist; 

4. begrtqJt die Absicht des Generalsekretllrs, die Durch
fllhrung des strategischen P1ans unter anderem dadurch 
sicherzustellen, daß er klare und konkrete Anweisungen in 
bezug auf die Befugnisse und die Verantwortung aller Fflh
rungskdifte im Zusammenhang mit der UmsetZ!mg des P1ans 
sowie in bezug auf die Kriterien erteilt, nach denen die 
erzielten Ergelnrlsse bewertet werden; 

5. fordert den Generalsekretär nacIuJriJcldich at.if, im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und gemäß 
dem strategischen Plan der Einstellung und Beförderung von 
Frauen in Stellen, die der geographischen Verteilung unterlie
gen, insbesondere in FDbrungs- und Leitungspositionen und in 
denjenigen Thilen des Systems der Vereinten Nationen und 
ihrer Sonderorganisationen, in denen der Frau""anteil 
beträchtlich unterhalb des Durchschnitts liegt, grilBere Priorililt 
einzuräumen, damit die in ihren Resnlutionen 45/125 und 
45/239 C gesetzten Ziele verwirklicht werden, nämlich bis 
1995 einen FranenanteU von 35 Prozent insgesamt und von 25 
Prozent an den Dienstposten der Besoldungsgrnppe 0-1 und 
darlIber zu erreichen; 

6. fordert den Generalsekretär fJ14IJerdem nacluJriJcldlch 
at.if, die derzeitigen Arbeitsregelungen innerbalb des Systems 
der Vereinten Nationen weiter zu prlIfen mit dem Ziel, sie 
flexibler zu gestalten und auf diese Weise die direkte oder 
indirekte Diskriminierung von Bediensteten mit famiIillren 
Verpflichtungen zu beseitigen, und dabei unter anderem 
Fragen wie der Bescbliftigung von Ehegstten, der Arbeitsplatz
teilung, der gleitenden Arbeitszeit, Einrichtungen flIr die 
Kindetbetrenung, PIlinen flIr die Unterbrechung der Laufbahn 
und dem Zugang ZU FortbUdnngsmÖglichkeiten Aufmerksam
keit zu schenken: 

7. fordert den Generalsekretärferner nacluJriJcldlch at.if, 
im Sekretariat mehr Frauen aus den Bntwicklungsliindern, 
insbesondere aus überhaupt nicht vertretenen oder unterre
prilsentierten Entwicklungslllndern, sowie aus anderen LIIndem 
einzustellen, die nor dorch wenige Frauen vertreten sind, 
namentlich auch aus den Umbruchllindetn; 

8. ersucht den Generalsekretär, daflIr Sorge zu tragen, 
daß flIr alle Bediensteten Chancengleichheit in der BeschIifti
gung besteht; 

.. Al491587 und Ko1r.l. 

10. legt den Mitgliedstaaten eindringlich 1IIJhe, den 
strategischen Plan sowie die Anstrengungen der Vereinten 
Nationen und der Sonderorganisationen zur Erhöhung des 
prozentualen Frauenanteils im Höheren Dienst, insbesondere 
in der Besoldungsgrnppe 0-1 und darlIber, zu unterstfll:zen, 
indem sie mehr weibliche Bewerber namhaft machen, indem 
sie Frauen ermutigen, sich um freie Stellen zu bewerben, und 
indem sie nationale Listen wmblicher Bewerber aufstellen und 
diese dem Sekretariat, den Sonderorganisationen und den 
Regionalkommissionen zur Vetfflgung stellen: 

11. ersucht den Generalsekretär, weiter umfassende 
GrundsatzmaBnahmen zur Verhütung von sexueller Bellisti
gang im Sekretariat auszuarbeiten; 

12. ersucht den Generalsekretär fll4IJenlem, sicherzustel
len, daß der Kommission flIr die RechtssteUung der Frau auf 
ihrer neununddreißigsten 'Thgung, im Einklang mit den 
einschUigigen Vorschriften betJeffend die Fristen flIr die 
Vorlage von Dokumenten, sowie der Generalversammlung auf 
ihrer fllnfzigsten 'Thgung ein Sachstandsbericht über die 
Situation der Frauen im Sekretariat unterbreitet wird, der unter 
anderem auch Informationen über Maßnahmen zur Erreichung 
der in dem strategischen Plan entbaltenen Gesamt- und 
Einzelziele sowie GrundsatzmaBnahmen zur Verhütung von 
sexueller Bellistigung im Sekretariat entbäIt. 

94. PIenmsiIzung 
23. Dezember 1994 

491168. Intematlonales Vorgehen zur Beklimpfung des 
Drogennd8brauehs, der unerlaubten Drogengewin
mmg und des lIJIel'Ianbten Dliigenverkebrs 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/97 vom 
16. ))ezetnber 1992, 48/12 vom 28. Oktober 1993 und 48/112 
vom 20. Dezember 1993, 

IJt.fIJerst beunruhigt über das AII8IIllIß, in dem die Thndenz 
zum Drogenmißbrauch und zur unerlaubten Gewinnung von 
und dem unerlaubtem Verkehr mit Suchtstoffen und psy
chotropen Stoffen Zlmimmt, welche die Gesundheit und das 
Wohl von Millinnen Menschen, insbesonderen Jngendlichen, 
in allen Lllndetn der Welt bedrohen, 

zutlefst besorgt darilber, daß die unerlaubte Nachfrage nach 
Snchtstoffen und psychotropen Stoffen sowie deren unerlaubte 
Gewinnung und der unerlanbte Verkehr damit nach wie vor 
eine ernste Bedrohung flIr die sozio6konomischen und 
politischen Systeme sowie flIr die Stabllitlit, die nationale 
Sicherheit und die SouverIInitlit einer wachsenden Zsbl von 
Staaten darstellen, 

ii14Jerst beunruhigt über die zunehmende Gewalttlitigkeit 
und die immer grilBere Wlrtschaftsmach krimineDer Otpnisa
tionen und tetroristischer Groppen, weiche die Erzeugung von 
Drogen, Waffen, Vmprodukten und wesentlichen Cbemilrnllen 
sowie den Verkehr damit und deren Verteilung betreiben, 
wobei sie sich mitunter dem Zugriff des Gesetzes entziehen, 




